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Textliche Festsetzungen  
zur 1. Erweiterung des Bebauungsplanes „Ackerwiese, Ziegelhütte, 
Bornacker, Seier“  

A Bauplanungsrechtliche Festsetzungen entsprechend den 

Vorschriften des BauGB i.d.F. der Bekanntmachung vom  

3. November 2017 (BGBl. S. 3634) und der BauNVO i.d.F. der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 

A 1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO) 

a. Für das Plangebiet wird als Art der baulichen Nutzung entsprechend der 

zeichnerischen Festsetzung ein "Allgemeines Wohngebiet" gemäß § 4 BauNVO 

festgesetzt, das vorwiegend dem Wohnen dienen soll. Allgemein zulässige 

Nutzungen sind hier nach § 3 Abs. 1 BauNVO 

- Wohngebäude, 

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und  

Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 

 

b. Nach § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO wird festgesetzt, dass die Ausnahmen im Sinne 

von § 4 Abs. 3 Nr. 1 - 5 BauNVO wie 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen, 

- Gartenbaubetriebe, 

- Tankstellen. 

nicht zulässig im Baugebiet sind. 

 

A 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO) 

a. Das Höchstmaß der baulichen Nutzung wird entsprechend der folgenden 

Aufstellung festgesetzt: 

Grundflächenzahl  : 0,3 (GRZ) 

Geschossflächenzahl  : 0,5 (GFZ) 

Zahl der Vollgeschosse : II 
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b. Die maximale Firsthöhe wird mit 10,30 m über Oberkante Straßenniveau der 

„Winnweiler Straße“ festgesetzt.  

Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der Firsthöhe gilt die äußerste 

Oberkante des Schnittpunktes der beiden Dachschenkel bzw. der Dachhaut. Bei 

Dachkonstruktionen mit einseitigem Dachschenkel gilt die höhere Oberkante des 

Schnittpunktes der Dacheindeckung mit der Vorderkante der Außenwand.  

Als unterer Bezugspunkt gilt die mittlere Höhenlage der Grenze zwischen der 

Winnweiler Straße und dem Baugrundstück. 

c. Die maximal zulässige Traufhöhe wird im Plangebiet auf 6,40 m über Oberkante 

Straßenniveau festgesetzt. Als oberer Bezugspunkt zum Einmessen der 

Traufhöhe gilt der Schnittpunkt zwischen Vorderkante Außenwand und 

Oberkante Dacheindeckung. 

d. Im Plangebiet darf die zulässige überbaubare Grundfläche durch Anlagen im 

Sinne von § 19 Abs. 4 Nr. 1-3 BauNVO bis zu einer maximalen Grundflächenzahl 

von 0,4 überschritten werden. 

e. Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind Flächen von Aufenthaltsräumen in 

anderen Geschossen als Vollgeschosse, einschließlich der zu ihnen gehörenden 

Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände im Sinne von § 20 

Abs. 3 BauNVO vollständig mitzurechnen.  
 

A 3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO) 

a. Nach § 22 Abs. 2 BauNVO wird eine offene Bauweise festgesetzt, d.h. es sind 

nur Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und höchstens 50 m Hauslänge 

zulässig. 

b. Es ist sind Einzelhäuser und Doppelhäuser im Sinne von § 22 Abs. 2 Satz 3 

BauNVO als Hausformen zulässig. 
 

A 4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO) 

a. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen  

gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO entsprechend der Planzeichnung festgesetzt. 

Untergeordnete Gebäudeteile gemäß § 8 Abs. 5 LBauO dürfen die Baugrenze 

ausnahmsweise um max. 1,50 m überschreiten, wenn nicht mehr als 30 % der 

betreffenden Außenwand des Gebäudes von dieser Abweichung betroffen ist. 
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A 5. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. 

§§ 12,14, 21a BauNVO) 

a. Je Wohneinheit (Wohnung) sind die Flächen für mindestens zwei Stellplätze auf dem 

Grundstück nachzuweisen.  

b. Auf den Grundstücksflächen können auch Garagen zugelassen werden, wenn vor den 

Garagentoren ein Stauraum von mindestens 5,00 m vorgesehen ist und die Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet ist.  

c. Ausnahmen vom Stauraum können bei sehr schwierigen Geländeverhältnissen (bspw. 

stark abfallendes Gelände) zugelassen werden, wenn als Ersatz unmittelbar daneben 

ein Stellplatz nachgewiesen wird und die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

gewährleistet ist.  

d. Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sind nur in 

eingeschossiger Bauweise zulässig. 

 

A 6.  Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§9 Abs. 1 Nr.6 BauGB) 

Je Baufenster wird die Zahl der zulässigen Wohneinheiten (Wohnungen) auf maximal 

zwei beschränkt. 

 

A 7. Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen  

und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 

Im Plangebiet können sich unterirdische und oberirdische Leitungen der Ver- und 

Entsorgung (u.a. Trinkwasser, Regenwasser, Schmutzwasser, Strom, Telekom) 

befinden, die in der Planurkunde nicht dargestellt werden. Die tatsächliche Lage der 

Leitungen ergibt sich aus den Bestandsplänen der zuständigen Versorger sowie allein 

aus der Örtlichkeit.  

Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung oder Änderung dieser Leitungen sowie 

die Berücksichtigung weiterer technischer Belange im Zusammenhang mit den 

geplanten Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig vom Bauherr bzw. 

Grundstückseigentümer im Rahmen der Ausführungsplanung mit den jeweiligen 

Versorgungsträgern abzustimmen, sodass Sach- und Personenschäden vermieden 

werden. Unterirdische Leitungsanlagen dürfen nur nach Zustimmung der zuständigen 

Versorger überbaut werden. 
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A 8. Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

a. Unversiegelte Flächen sind dauerhaft zu begrünen. 

b. Um die Versiegelung im überplanten Bereich zu begrenzen, sind zur Befestigung 

von privaten Zufahrten, Einfahrten, Stellflächen und Fußwegen 

wasserdurchlässige Materialien, wie z.B. Rasengittersteine, Abstandspflaster, 

Öko-Pflaster, wassergebundene Decke o. ä. zu verwenden. 

c. Auf den privaten Grundstücksflächen ist als Ausgleichsmaßnahme A1 

mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum II. Ordnung zu 

pflanzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall gleichartig zu 

ersetzen. Die zu verwendenden Arten sind der Pflanzliste im Anhang zu 

entnehmen. 

d. Das Flurstück Nr. 2103 in der Gemarkung Münchweiler wird als Ersatzfläche E1 

für die städtebauliche Maßnahme im Sinne der Interessen des Naturschutzes 

genutzt. Auf dieser sind 25 Obstbäume im Abstand von jeweils 10 m zu pflanzen 

und entsprechend zu pflegen. Ergänzend sind ein Bienenhotel und zwei 

Nistkästen an Bäumen auf der Fläche zu installieren. 

e. Sollten Rodungsarbeiten zur Freistellung des Baufeldes bzw. der 

Baugrundstücke erforderlich werden, so sind diese fachgerecht und 

entsprechend der guten fachlichen Praxis innerhalb der Vegetationsruhe gemäß 

dem BNatSchG (01.10. – 28.02. jeden Jahres) auszuführen.  

 
A 9. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines 

Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastende 

Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

Zur Sicherung der Erschließung für die geplanten Grundstücke im rückwärtigen Bereich, 

wird eine gemäß Planeintrag gekennzeichnete 3,5 m breite mit Geh-, und Fahrrecht zu 

belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) als „Private Erschließungsfläche“ 

festgesetzt. 

 

A 10. Zuordnung von Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich von Eingriffen (§ 9 Abs. 1 

a Satz 2 BauGB) 

Erhebliche Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild, die im Zuge der 

Aufstellung der Satzung durch die zusätzliche Bodenversiegelung mit den jeweiligen 

Folgewirkungen auf Wasser- und (Mirko-)Klimahaushalt sowie Arten- und 

Biotoppotential vorbereitet werden, sollen durch die festgesetzte Ersatzfläche E1 mit der 

Flurstücks Nr. 2103 und die Ausgleichsmaßnahme A1 vollumfänglich kompensiert 

werden.   
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B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB 

 i.V.m. § 88 LBauO. 

 
Hinweis: 
Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eine 
Gestaltungssatzung, die ihre Rechtsgrundlage in § 88 der Landesbauordnung (LBauO) findet, 
und in den Bebauungsplan, welcher seinerseits auf dem Baugesetzbuch (BauGB) fußt, 
eingefügt wird. 
Die Ermächtigung, bauordnungsrechtliche Festsetzungen nach der Landesbauordnung in das 
bauplanungsrechtliche Instrument des Bebauungsplanes mit aufzunehmen, ergibt sich aus § 9 
Abs. 4 BauGB und § 88 Abs. 6 LBauO. Auf diese Weise können landesrechtlich als 
Rechtsvorschrift vorgesehene Bestimmungen in die Bebauungsplanung integriert und der 
bundesrechtlich abschließende Katalog der Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Abs. 1 bis 3 
BauGB erweitert werden (Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes vom 12. März 1991 - 4 
NB 6.91 -). 

 

B 1. Äußere Gestaltung von baulichen Anlagen 

a.  Dachform und Dachneigung: 

Für Hauptgebäude sind alle Dachformen im Rahmen der in der Planurkunde 

eingetragenen Dachneigungen von 33° — 38° (Mindestmaß – Höchstmaß) im 

Plangebiet zugelassen, außer Schmetterlings- und Tonnendächer. Für 

untergeordnete Nebengebäude sind auch Pultdächer mit Dachneigungen von 

33° - 45° zulässig. 

b. Dacheindeckung: 

Grundsätzlich soll sich die Dacheindeckung an der bestehenden Bebauung 

orientieren (Ziegel in Rottönen).  

 

B 2. Gestalterische Anforderungen an nicht überbaubare Grundstücksflächen, 

Einfriedungen und Stützmauern 

a. Die Vorgärten sind gärtnerisch zu gestalten. Eine Nutzung als Arbeits- und 

Lagerplatz ist untersagt. Eine flächige Versiegelung (Pflasterung) bzw. flächige 

Verfüllung mit Schiefer, Kies o.ä. des Vorgartenbereichs ist nicht zulässig. 

b. Zur Verbesserung der privaten Freiraumnutzung können Einfriedungen errichtet 

werden. Mauerwerk o. ä. ist nur auf eine Höhe von 0,75 m zulässig. Die 

Gesamthöhe der Einfriedung darf 1,80 m nicht überschreiten. Die Verwendung 

von Maschendraht, Jägerzäunen o. ä. ist zur Straßenseite hin nicht erlaubt. 

Mauerwerk o. ä. ist zu verputzen oder mit Naturstein auszuführen. Besonders 

hingewiesen wird auf die Verwendbarkeit von Hecken, Sträuchern und 

Lattenzäunen zur Grundstückseinfriedung. 

B 3. Werbeanlagen 

a. Werbeanlagen sind nur am Ort der eigentlichen Leistung zulässig. Nicht zulässig 

sind Werbeanlagen an oder auf Dächern oder an Hausgiebeln.  
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C Hinweise 

 

C 1 Kulturdenkmäler 

In Bezug auf die Erschließung bzw. Bebauung des Plangebietes sind folgende Belange zu 

beachten: 

 

1. Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumaßnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der 

Planungsträger bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie für die späteren Erdarbeiten der 

Bauträger/ Bauherr, die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, die  

 

Generaldirektion Kulturelles Erbe  

Direktion Landesarchäologie  

Außenstelle Speyer 

Kleine Pfaffengasse 10  

67346 Speyer  

 

rechtzeitig hinsichtlich der Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten zu 

benachrichtigen, damit diese ggf. behördlich überwacht werden können. Die Meldepflicht 

gilt bereits für vorbereitende Maßnahmen (Mutterbodenabtrag) der Baumaßnahmen. 

2. Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des 

Denkmalschutzgesetzes (DSchG) vom 23.3.1978 (GVBl.,1978, S.159 ff), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.11.2008 (GVBl.,2008, S.301) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage 

kommende, archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als 

möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

3. Punkt 1 und 2 entbinden Bauträger/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der 

Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber der GDKE. 

4. Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion 

Landesarchäologie ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, 

in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen 

archäologischen Forschung entsprechend, durchgeführt werden können. Im Einzelfall ist 

mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Umfang der eventuell notwendigen Grabungen 

sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Beiträge für die Maßnahmen 

erforderlich. 

5. Die von Nr. 1 bis 4 benannten Punkte sind grundsätzlich in die Bauausführungspläne als 

Auflagen zu übernehmen. 

Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sich im Plangebiet bisher nicht bekannte 

Kleindenkmäler (wie Grenzsteine) befinden könnten. Diese sind selbstverständlich zu 

berücksichtigen bzw. dürfen von Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, 

historischen Standort entfernt werden. 



OG Münchweiler, 1. Erweiterung BPL "Ackerwiese, Ziegelhütte, Bornacker, Seier", Projekt-Nr.: M 19 038                12 

Ingenieurbüro Monzel-Bernhardt, 67806 Rockenhausen, Morbacherweg 5,Tel.06361/9215-0, Fax 06361/921533 
P:\Abt3\Projekte\M 19 038 Münchweiler BPL-Erweiterung Ackerwiese,Ziegelhütte,Bornacker,Seier\Entwurf\Text\2019-12-12 Entwurf BPL-
1.Erweiterung Ackerwiese, Ziegelhütte, Bornacker, Seier.docx 

C 2 Wassergefährdende Stoffe 

Auf die Vorschriften des § 65 Landeswassergesetzes (wassergefährdende Stoffe) und die 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (WasgefStAnlV) vom 

31.03.2010 (BGBl. I S. 377) wird hingewiesen. Nach § 65 LWG i.V.m. § 62 WHG sind die 

Betreiber dazu verpflichtet, Ihre Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei Heizöl 

mehr als 1000l) vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen Änderung durch einen 

zugelassenen Sachverständigen überprüfen zu lassen oder der Unteren Wasserbehörde, bei 

der Kreisverwaltung Donnersbergkreis ein durch den ausführenden Fachbetrieb ausgestellte 

Bescheinigung über die ordnungsgemäße Errichtung vorzulegen. 

 

C 3 Baugrund / Radon 

Bei Grundbaumaßnahmen sind die Forderungen der DIN 1054 (Baugrund; zulässige Belastung 

des Baugrundes), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen), DIN 4124 (Baugruben und 

Gräben; Böschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau), DIN 1997-1 und -2 (Entwurf, 

Berechnung und Bemessung in der Geotechnik) sowie das einschlägige technische Regelwerk 

zu beachten. 

Für das Baugebiet wird eine Baugrunduntersuchung mit allgemeinen Aussagen zur Gründung 

von Gebäuden empfohlen.  

Es werden grundsätzlich objektbezogene Baugrund- und Gründungsgutachten mit 

Baugrunderkennung für jede Einzelmaßnahme empfohlen. In diesem Zuge sind die 

entsprechenden geotechnischen Berechnungen für die Angabe der Bemessungswerte der 

Gründung zu erstellen. Dabei ist auch der genaue Schichtenaufbau in  Abhängigkeit von den 

Berechnungen festzulegen. 

Es sind die Anforderungen für das Bauen im Radonvorsorgegebiet zu beachten. Das Baugebiet 

liegt innerhalb von Flächen, in denen ein erhöhtes Radonpotenzial (40 - 100 kBq/cbm) vom 

Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz (Quelle: Radonprognosekarte) vermutet wird.  

Für das Baugebiet werden bauvorhabenbezogene Gutachten zur Radonbelastung in der 

Bodenluft empfohlen. 

Radon ist ein in unterschiedlicher regionaler Verteilung in ganz Deutschland vorkommendes 

Edelgas, das vor allem in Süddeutschland und hier in den Mittelgebirgslagen eine erhöhte 

Konzentration in der Bodenluft auf. Entsprechend dem Vorsorgeschutz können für Neubauten 

Schutzmaßnahmen erforderlich werden. Entsprechende Präventionsmaßnahmen können den 

Merkblättern zur Senkung der Radonkonzentration in Wohnhäusern des Bundesministeriums 

für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Bonn, 2004) entnommen werden. Eine 

gesetzliche Regelung mit verbindlichen Grenzwerten für die Radonkonzentration in der 

Raumluft von Häusern bzw. in der Bodenluft gibt es in Deutschland bisher nicht.  
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C 4 Aushubentsorgung/Bereitstellung von Aushubmassen: 

Die anfallenden mineralischen Abfälle (z.B. Erdaushub) sind ordnungsgemäß zu verwerten oder 

zu beseitigen. Die abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen 

(Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), Bundes-

Bodenschutz und Altlastenverordnung (BodSchV)) sind zu beachten. Bei der Entsorgung ist das 

Verwertungsgebot nach §7 Abs. 2 KrWG zu beachten. Nach § 7 Abs. 3 KrWG hat die 

Verwertung ordnungsgemäß und schadlos zu erfolgen. 

 

Die Bereitstellung von Aushubmassen bis zu ihrer ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung 

und Beseitigung) hat so zu erfolgen, dass Beeinträchtigungen oder Gefährdungen für die 

Umwelt durch z.B. Verwehungen und Ausspülungen ausgeschlossen sind.  

 

C 5 Versorgungsflächen / Leitungsführung / Telekommunikation 

Vor der Durchführung von Arbeiten auf den Grundstücken und bei Projektierung baulicher 

Anlagen muss sich der Bauherr/Eigentümer/Planungsträger mit den zuständigen 

Versorgungsträgern rechtzeitig in Verbindung setzen, um sich über die genaue örtliche Lage 

von Leitungen und Anlagen zu erkundigen, damit Sach- und Personenschäden vermieden 

werden können. Die von der Erschließung berührten Behörden sind zur Abstimmung der 

technischen Belange im Rahmen der Ausführungsplanung rechtzeitig zu beteiligen. 

 

Auf die Merkblätter „Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel der Berufsgenossenschaften 

der Bauwirtschaft“ und „Hinweise für Maßnahmen zum Schutz von Versorgungsleitungen bei 

Bauarbeiten“ wird hingewiesen. 

Sollten im Rahmen der Begrünung des Plangebietes Anpflanzungen im Bereich festgesetzter 

öffentlicher Erschließungsflächen vorgenommen werden sind nachfolgende Ausführungen zu 

beachten.  

Unter Zugrundelegung der Vorgaben im "Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- 

und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 

(FGSV), Ausgabe 1989 und “GW 125: Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer 

Versorgungsanlagen“ des Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) von März 

1989 ist auf folgendes hinzuweisen: 

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver-/ 

Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand 

Stammachse - Außenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewährleistung der 

Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom 

Vorhabenträger, in Absprache mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen 

zum Schutz der Leitungen (z. B. Einbau von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen.  
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C 6 Brandschutz / Trinkwasserversorgung 

Auf die Beachtung der §§ 6,7,15 und 41 (1) der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) 

wird hingewiesen. 

Die Inbetriebnahme der neuen Trinkwasserversorgungsstrecke innerhalb des Baugebietes ist 

gemäß §13 Trinkwasserverordnung dem Gesundheitsamt der KV Donnersbergkreis (14 Tage 

vorher) anzuzeigen. 

 

C 7 Sonstige Unklarheiten 

Bei allgemeinen Unklarheiten zur Zulässigkeit und baulichen Gestaltung von Anlagen im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans wird eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauabteilung 

der Verbandsgemeinde Winnweiler empfohlen. 

 

C 8 Erdwärme 

Gemäß §§ 8, 9 Abs. 2 Nr. 2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in Verbindung mit § 46 

Landeswassergesetz (LWG) stellt die Niederbringung von Bohrungen und Inanspruchnahme 

des Grundwassers eine Gewässerbenutzung dar, die einer wasserbehördlichen Erlaubnis durch 

die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung Donnersbergkreis bedarf. 

 

C 9 Ausgleich der Wasserführung 

Gemäß den Bestimmungen der §§ 28 LWG sind die durch die Bebauung und Erschließung des 

Plangebietes hervorgerufenen nachteiligen Veränderungen der Abflussverhältnisse für das 

Oberflächenwasser auszugleichen. 

Eine breitflächige Versickerung am Ort des Anfalls entspricht den landesweit einzuhaltenden 

Zielen zur Bewirtschaftung des Niederschlagswassers. Sollte wider Erwarten dennoch eine 

erlaubnispflichtige Benutzung erfolgen, (z. B. die Versickerung von Niederschlagswasser 

befestigter Flächen in einer zentralen Versickerungsanlage) wird auf die einschlägigen 

Vorschriften des Wasserrechts (§§ 9, 8 WHG i. V. m. § 25 ff. LWG) verwiesen und eine 

Abstimmung der entwässerungstechnischen Maßnahmen mit der Oberen Wasserbehörde 

erforderlich. 

 
C 10 Kampfmittel 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes kann das Vorhandensein von Kampfmitteln nicht 

grundsätzlich ausgeschlossen werden. Vor Beginn von Baumaßnahmen ist die Durchführung 

einer grundstücksbezogenen, historischen Recherche einschl. Bewertung oder eine präventive 

Absuche von Kampfmitteln durch eine qualifizierte Fachfirma zu prüfen. Kampfmittelfunde 

gleich welcher Art, sind unverzüglich dem Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz zu melden. 

Der Kampfmittelräumdienst entscheidet dann über die weitere Vorgehensweise. Die 

Fachunternehmen sind nicht berechtigt selbständig Fundmunition zu entschärfen, zu sprengen 

oder auf öffentlichen Straßen zu transportieren. 
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Für die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen: 

 
Münchweiler, den .................... 
 
Für die Ortsgemeinde 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diese Textlichen Festsetzungen sind zusammen mit der Begründung Bestandteile des 

Bebauungsplanes. 
  

............................................................ 

C. Stumpf, Ortsbürgermeister 
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D Anlage zum Satzungstext 

D 1. Pflanzliste 

Die Pflanzliste stellt eine verbindliche Vorgabe für zu verwendende Arten bei festgesetzten 

Pflanzgeboten (wie z.B. landespflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) dar und 

berücksichtigt in ihrer Zusammensetzung vor allem standortheimische (Wild-)Gehölze und 

traditionelle Kulturarten. Grundsätzlich sind die zulässigen Grenzabstände für Pflanzen gemäß 

§§ 44 –52 Landesnachbarrechtgesetz (LNRG), i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Juni 1970 

(GVBl 1970, S. 198), in der derzeit gültigen Fassung, maßgeblich zu beachten.  

 

Pflanzgebote sind unter Berücksichtigung folgender Maßgaben anzulegen:  

- Hochstämme sind im Mindestabstand von 10,00 m zu pflanzen 

- Mindestpflanzqualität der Bäume 1. Ordnung: Hochstamm, STU 12-14 cm 

- Mindestpflanzqualität der Bäume 2. Ordnung: Hochstamm, STU 7-9 cm 

- Strauchgehölze sind im Mindestabstand von 1,00 m zu pflanzen, 

- Mindestpflanzqualität der Sträucher: 1 x verpflanzt, 3 Triebe und H 100 cm 

 

 Bäume 1. Ordnung (großkronige Bäume) 

Spitz-Ahorn (Acer platanoides) 

Bergahorn (Acer pseudoplatanus) 

Rosskastanie  (Aesculus hippocastanum) 

Edelkastanie  (Castanea sativa) 

Rotbuche (Fagus sylvatica) 

Esche (Fraxinus excelsior) 

Walnuss (Juglans regia) 

Winterlinde  (Tilia cordata) 

Sommerlinde (Tilia platyphyllos) 

Traubeneiche (Quercus robur) 

Stieleiche (Quercus robur) 

 

 Bäume 2. Ordnung 

Feldahorn (Acer campestre) 

Hainbuche (Carpinus betulus) 

Wildapfel (Malus sylvestris) 

Vogelkirsche (Prunus avium) 

Wildbirne (Pyrus pyraster) 

Mehlbeere (Sorbus aria) 

Speierling (Sorbus domestica) 

Elsbeere (Sorbus torminalis) 

Eberesche (Sorbus aucuparia)  
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 Sträucher 
Kornelkirsche (Cornus mas) 

Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) 

Hasel (Corylus avellana) 

Weißdorn (Crataegus monogyna, Crataegus laevigata) 

Pfaffenhütchen  (Euonymus europaeus)  

Liguster (Ligustrum vulgare) 

Heckenkirsche (Lonicera xylosteum) 

Schlehe (Prunus spinosa) 

Kreuzdorn (Rhamnus catharticus) 

Hundsrose (Rosa canina) 

Salweide (Salix caprea) 

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 

Traubenholunder (Sambucus racemosa) 

Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) 

Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus) 

 

 Äpfel (Beispiele): Bachapfel, Berlepsch, Brettacher, Dülmener Herbstrosenapfel, Echter 

Winterstreifling, Erbachhofer Mostapfel, James Grieve, Geflammter Kardinal, Gelber 

Edelapfel, Gewürzluiken, Goldpamäne, Gravemsteiner, Große Kasseler Renette, Großer 

Rheinischer Bohnapfel, Herrgottsapfel, Hilde, Jakob Lebel, Kaiser Alexander, Kaiser 

Wilhelm, Kohlapfel bzw. brauner Mostapfel, Kobertsapfel, Lohrer Rambur, Onario, 

Prinzenapfel, Purpurroter Zwiebelapfel, Schöner aus Boskoop, Weinröschen, Winterrambour 

 

 Kirschen (Beispiele): Benjaminler, Büttners Rote Knorpelkirsche, Burlat, Dollenseppler, 

Geisepiter, Gr. schwarze Knorpelkirsche, Hedelfinger, Kordia, Rosenrote Maikirsche, 

Schneiders späte Knorpelkirsche, Schwäbische Weinweichsel, Stella 

 

 Birnen (Beispiele): Bayrische Weinbirne, Blutbirne, Frankelbacher Mostbirne, Gräfin v. 

Paris, Gute Graue, Gellerts Butterbirne, Großer Katzenkopf, Pastorenbirne, Seitersbirne 

 

 Zwetschgenartige (Beispiele): Bühler Frühzwetschge, Hauszwetschge, Kirkespflaume, 

Löhrpflaume, Mirabelle von Nancy, Oullins Reneklode, Wildpflaumen 
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E Begründung 

 

E 1. Einleitung – Rahmenbedingungen -  Planungsanlass 

Die Ortsgemeinde Münchweiler beabsichtigt den bestehenden Bebauungsplan „Ackerwiese, 

Ziegelhütte, Bornacker, Seier“, im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB zu erweitern, 

um hier die bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für einen zusätzlichen 

Bauplatz zu schaffen. Des Weiteren soll im Zuge der Planung die bestehende Bausubstanz auf 

dem Grundstück legitimiert und planungsrechtlich gesichert werden. Im Flächennutzungsplan 

der Gemeinde Münchweiler ist der Bereich teilweise als Grünfläche ausgewiesen, der sich an 

die umgebende typische Wohnbebauung anpassen soll. Im Zuge der Fortschreibung des 

Flächennutzungsplans muss eine entsprechende Anpassung erfolgen. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Satzung in der vorgelegten Planfassung dann den Zielen des 

Flächennutzungsplans grundsätzlich entsprechen wird. 

  

Zur Erschließung des Plangebietes wird eine bestehende Garage entfernt und eine mit Geh-, 

Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) gemäß Planeintrag 

festgesetzt. Die öffentliche Anbindung erfolgt über die Winnweiler Straße. Die Entwässerung 

soll überwiegend im Sinne einer ökologischen Siedlungsentwässerung erfolgen. 

 

Das Bebauungsplanverfahren kann nach Abstimmung mit der Kreisverwaltung 

Donnersbergkreis im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB erfolgen, sodass von der 

frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB und der 

zusammenfassenden Erklärung zum Bebauungsplan nach § 10a Abs. 1 BauGB abgesehen 

werden kann. Landschaftspflegerische Eingriffe im Sinne des §1a Abs. 3 S. 6 BauGB, die auf 

Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 

4 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig. 

 

Nach Mitteilung des Kreisbauamtes Donnersbergkreis wird eine Eingriffs-, 

Ausgleichbilanzierung und daraus folgend eine landespflegerische Kompensation erforderlich. 

 

Der Geltungsbereich der 1. Erweiterung des Bebauungsplans „Ackerwiese, Ziegelhütte, 

Bornacker, Seier“ am Teilbereich A wird derzeit intensiv als Streuobstwiese und Gartenfläche 

genutzt. Auf der gesamten Fläche sind vereinzelt diverse Gehölze wie Einzelsträucher (u. a. 

Rosen, Echter Hartriegel), Hecken (Thuja) und Solitärbäume (Apfel, Birne, Kirsche, Tanne) zu 

finden. Die Krautschicht besteht aus den typischen Vertretern (u. a. Ampfer, Taubnessel, Klee, 

Borretsch) anthropogen beeinflusster Pflanzengesellschaften. Es handelt sich hierbei weder um 

wertvolle Pflanzengesellschaften, noch konnten seltene oder schützenswerte Pflanzenarten 

festgestellt werden. Dennoch stellt die teilweise notwendige Gehölzentfernung (Kirschbaum und 
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ca. 15 m² Gehölze/Sträucher) sowie die geplante Versiegelung einen relevanten Eingriff in die 

Natur dar, der gemäß § 15 BNatSchG auszugleichen ist. 
 

Die voraussichtlichen Umweltauswirkungen liegen somit vor allem im Verlust von potenziellen 

Lebensräumen (Bäume und Sträucher), dem Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch 

Versiegelung und damit verbunden einem erhöhten Oberflächenwasserabfluss, einer 

verringerten Grundwasserneubildungsrate und der Änderung des Kleinklimas (lokalklimatische 

Erwärmung). Das Gebiet ist durch die umliegende Bebauung und den angrenzenden 

Straßenverkehr (Abgase, Feinstaub) bereits vorbelastet. 

 

Mit dem Planvorhaben sind voraussichtlich folgende landschaftspflegerische Eingriffe zu 

verbinden: 

geplante Umnutzung       Kompensations- Eingriff 

/ Eingriff      Menge  verhältnis  in m² 

WA mit GRZmax 0,3 m²    611 m²   1:1      611 m² 

 

Eingriffsrelevante Rodung 

Bäume       1 St.   1:100      100 m² 

Gebüsch/Sträucher     15 m²   1:3        45 m² 

                  Eingriff Gesamt:    756 m² 

 

geplante Umnutzung       Kompensations- Ausgleich 

/ Ausgleich     Menge  verhältnis  in m² 

A1: Begrünung des Bauplatzes  

durch Pflanzung von 1 Baum      1 St.   1:50        50 m² 

  

E1: Bepflanzung der Ersatzfläche 

(Flurstück Nr. 2103 mit 6.610 m²) 

-  Obstbäume     25 St.   1:30       750 m² 

       Kompensation Gesamt:      800 m² 
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E 2. Verfahrensablauf 

Rechtsgrundlagen für die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes „Ackerwiese, Ziegelhütte, 

Bornacker, Seier“ in der Ortsgemeinde Münchweiler sind das Baugesetzbuch (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), die 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBl. I S. 3786) und die Planzeichenverordnung (PlanZVO 90) vom 18. Dezember 1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 

1057) geändert worden ist. 

 

Der Gemeinderat Münchweiler hat mit Beschluss vom ___________ die 1. Erweiterung des 

Bebauungsplanes „Ackerwiese, Ziegelhütte, Bornacker, Seier“ im beschleunigten Verfahren 

gemäß § 13a BauGB beschlossen. Der Bebauungsplan kann im „beschleunigten Verfahren“ 

gemäß § 13a BauGB aufgestellt werden, da eine zulässige Grundfläche von weniger als 20.000 

m² ausgewiesen werden soll (hier: ca. 2.036 m² x 0,3 = 611 m² [Bruttobauland x GRZmax = 

Grundfläche]), eine Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß UVPG (siehe §3c Satz 1 UVPG 

i.V.m. Anlage 1) nicht erforderlich wird, keine Anhaltspunkte für eine erhebliche 

Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter („die 

Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes“) bestehen und bei der Planung keine Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des BImSchG zu 

beachten sind.  

 

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 

Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend, d.h. es kann von der frühzeitigen Unterrichtung und 

Erörterung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden, von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht gemäß §2a BauGB und von 

der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB. Insbesondere soll dem Bedarf an 

(dauerhaften) Wohnraumflächen in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung getragen 

werden (vgl. § 13a Abs. 2 Nr. 3 BauGB). Landschaftspflegerische Eingriffe im Sinne des §1a 

Abs. 3 S. 6 BauGB, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, 

gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB vor der planerischen Entscheidung als erfolgt oder 

zulässig. 

 

Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, wurde im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 

Winnweiler ortsüblich am ____________ bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). 

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Planurkunde, den textlichen Festsetzungen 

und der städtebaulicher Begründung wurde durch Beschluss des Gemeinderates Münchweiler 

vom ____________ angenommen.  
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Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung erfolgte am ________. Der Entwurf des 

Bebauungsplanes in der Fassung vom „November 2019“, bestehend aus Planurkunde, den 

textlichen Festsetzungen und der Begründung, hat in der Zeit vom _________ bis einschließlich 

_________ öffentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB). Ort und Dauer der Auslegung 

wurden am __________ ortsüblich bekannt gemacht (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB). Seitens der 

Öffentlichkeit wurden ___ Stellungnahmen zum Planentwurf vorgetragen. 

 

Am _______ hat der Gemeinderat Münchweiler die Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 

BauGB beschlossen. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurden 

mit Schreiben vom _______ am Bebauungsplanverfahren beteiligt und um Abgabe einer 

Stellungnahme zum Bebauungsplanentwurf in der Fassung vom „________“ gebeten. ___ 

dieser Beteiligten haben Stellungnahmen abgegeben. 

 

Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben 

vom ______. Seitens der benachbarten Gemeinden wurden ___ Stellungnahmen vorgebracht. 

 

Hinweis: Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB wurde die öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 

gleichzeitig mit der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 

4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 

Die Prüfung der während der öffentlichen Auslegung und der Behördenbeteiligung eingegangen 

Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB einschließlich 

Abwägungsbeschlüssen fand am __________ durch den Ortsgemeinderat statt.  

 

Der Ortsgemeinderat hat am _______ den Bebauungsplan, bestehend aus Planurkunde, den 

textlichen Festsetzungen und der Begründung als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 BauGB 

i.V.m. § 24 GemO und § 88 LBauO). Das weitere Planverfahren ist der ausgefertigten 

Planurkunde zu entnehmen.  
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E 3. Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Erweiterung des Bebauungsplans „Ackerwiese, 

Ziegelhütte, Bornacker, Seier“ enthält entsprechend den aktuellen Katasterdaten (ALKIS-Daten 

UTM ETRS89, Januar 2015) das Grundstück mit der Flurstücks-Nr. 1224. Die Abgrenzung des 

räumlichen Geltungsbereichs der Erweiterung begründet sich aus den Planungs- bzw. 

Entwicklungsvorstellungen der Ortsgemeinde, der Flächenverfügbarkeit, den Katastergrenzen, 

den angrenzenden Nutzungsstrukturen sowie dem geplanten Bauvorhaben. Der räumliche 

Geltungsbereich der 1. Erweiterung umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,21 ha.  

 

 

E 4. Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Münchweiler ist der räumliche Geltungsbereich der 

vorgelegten Planfassung teilweise als Grünfläche ausgewiesen. Im Zuge der Fortschreibung 

des Flächennutzungsplans muss eine entsprechende Anpassung erfolgen. Es wird davon 

ausgegangen, dass die Satzung in der vorgelegten Planfassung dann den Zielen des 

Flächennutzungsplans grundsätzlich entsprechen wird. 

 

 
Abbildung 1: Auszug aus dem Flächennutzungsplan Münchweiler 
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E 5. Planinhalte und Abwägung  

 

E 5.1 Art der baulichen Nutzung 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „1. Erweiterung - Ackerwiese, Ziegelhütte, 

Bornacker, Seier“ wird als allgemeines Wohngebiet im Sinne von § 4 BauNVO festgesetzt. Um 

den Gebietscharakter im Sinne der Deckung des tatsächlichen Wohnbauflächenbedarfs zu 

wahren, ist eine Nutzungsmischung mit ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, wie Betriebe 

des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für 

Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig.  

 

E 5.2 Maß der baulichen Nutzung, Höchstzahl der Wohnungen 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein den Städtebau entscheidend prägendes Element. Das 

für die örtliche Situation angemessene bzw. vertretbare Maß wurde unter Berücksichtigung der 

angrenzenden Bestandssituation und dem Gestaltungswillen der Gemeinde (u.a. offenere 

Gestaltmöglichkeiten für Bauwillige, Schaffung von künftigen Ausbau- und 

Entwicklungsmöglichkeiten auf den Baugrundstücken) ausgewiesen, in dem die 

Grundflächenzahl (GRZ 0,3) und die Geschossflächenzahl (GFZ 0,5) orientierend an den 

Werten des bestehenden Bebauungsplans festgesetzt wurden.  

Da die zulässige Höhe der Hauptgebäude, als ortsbildprägende Bebauung, lediglich über die 

maximale Firsthöhe (10,30 m ü. OK Straße), die maximale Traufhöhe (6,40 m) und die 

zulässige Zahl der Vollgeschosse (II) gesteuert wird und hier, unter Berücksichtigung der 

festgesetzten Geschossflächenzahl somit eine 2,5-geschossige Bauweise ermöglicht, wird zur 

Wahrung und Entwicklung der ortstypischen Bebauung einschränkend festgesetzt, dass nach § 

20 Abs. 3 BauNVO Flächen von Aufenthaltsräumen außerhalb von Vollgeschossen künftig in 

die Geschossflächenzahl eingerechnet werden müssen.  

Zur Sicherung der städtebaulichen Struktur und Vermeidung der Entwicklung von „kleinen 

Apartmenthäusern“ wird die Zulässigkeit von maximal zwei Wohnungen je Baugrundstück 

festgesetzt.  

 

E 5.3 Bauweise 

Im Sinne der vorhandenen städtebaulichen Struktur im Umfeld des Plangebietes wird eine 

offene Bauweise sowie die Zulässigkeit von Einzel- und Doppelhäusern als Hausformen 

festgesetzt. Die Festsetzung dient der Wahrung des Gebietscharakters und soll eine lockere, 

offene Bebauung ermöglichen. 
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E 5.4 Überbaubare Grundstücksflächen sowie Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze 

und Garagen 

Die 1. Erweiterungsplanung führt die Bestimmungen für Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze 

und Garagen in übertragener Form zum ursprünglichen Bebauungsplan aus. Je Wohneinheit 

(Wohnung) sind die Flächen für mindestens zwei Stellplätze auf dem Grundstück 

nachzuweisen. Auf den Grundstücksflächen können auch Garagen zugelassen werden, wenn 

vor den Garagentoren ein Stauraum von mindestens 5,00 m vorgesehen ist und die Sicherheit 

und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet ist. Ausnahmen vom Stauraum können bei sehr 

schwierigen bei sehr schwierigen Geländeverhältnissen (bspw. stark abfallendes Gelände) 

zugelassen werden, wenn als Ersatz unmittelbar daneben ein Stellplatz nachgewiesen wird und 

die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet ist. Untergeordnete Nebenanlagen 

und Einrichtungen gemäß § 14 BauNVO sind zudem nur in eingeschossiger Bauweise zulässig. 

Die Festsetzungen sollen dem ruhenden Verkehr dienlich sein und eine geordnete 

städtebauliche Verkehrssicherheit gewährleisten. 

 

E 5.5 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Allgemeinheit, eines 

Erschließungsträgers oder eines beschränkten Personenkreises zu belastende 

Flächen 

Für eine gesicherte verkehrstechnische Erschließung der Grundstücke im rückwärtigen Bereich, 

wird eine mit Geh-, und Fahrrecht zu belastende Fläche als „Private Erschließungsfläche“ 

festgesetzt. Die Geh- und Fahrrechte sind dinglich zu sichern. Hierbei ist anzumerken, dass 

gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB lediglich die Festsetzung der Flächen für Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechte zulässt, nicht aber die Festsetzung der Rechte selbst. Eine Begründung der 

Rechte hat durch eine dingliche Sicherung zu erfolgen (Grundbucheintrag, Vertrag, etc.) 

 

E 5.6 Führung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen  

und -leitungen  

Im Plangebiet können sich, vor allem nach der Erschließung des Baugebietes, unterirdische 

und oberirdische Leitungen der Ver- und Entsorgung befinden, die insbesondere im 

Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Bauplatzes zu berücksichtigen sind, um 

Sach- und Personenschäden zu vermeiden. Die Aufnahme dieser textlichen Festsetzung soll 

vor allem auf aktuelle Sicherheitsbelange für die Grundstückseigentümer bzw. Bauwilligen 

hinweisen und die Belange der verschiedenen Versorger ausreichend städtebaulich würdigen. 
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E 5.7 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft  

Zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft werden Festsetzungen getroffen, welche 

bestimmen, dass unversiegelte Flächen dauerhaft zu begrünen sind. Um die Versiegelung zu 

begrenzen, werden Festsetzungen zu den zu verwendenden Materialien getroffen. Weiterhin 

sollen als Ausgleichsmaßnahme, entsprechend den Vorgaben, Bepflanzungen auf den 

Grundstücken vorgenommen werden. Um einen landespflegerischen Ausgleich zum 

Bebauungsplan zu gewährleisten wird das Flurstück Nr. 2103 als Ersatzfläche E1 festgesetzt. 

 

E 5.9 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  

Zur gestalterischen Definition des Plangebietes und Konkretisierung der städtebaulichen 

Gestalt werden im Sinne des § 88 LBauO Rheinland-Pfalz verschiedene bauordnungsrechtliche 

Festsetzungen getroffen, die eine städtebauliche Integration in die bestehende Nachbarschaft 

erlauben und gleichzeitig offene Gestaltungsmöglichkeiten für die Bauwilligen schaffen sollen. 

Zur äußeren Gestaltung der baulichen Anlagen werden zulässige Dachformen und 

Dachneigungen abschließend festgesetzt. Zudem erfolgen gestalterische Festsetzungen für die 

nicht überbaubaren Grundstücksflächen, Einfriedungen und Werbeanlagen als wesentliche 

Merkmale der Grundstücksgestaltung auf Grundlage der Ermächtigungsgrundlage LBauO.  

 

E 5.13  Abschließendes Ergebnis der Abwägung (derzeit offen) 
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E 6. Flächenangaben 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Erweiterung des Bebauungsplanes "Ackerwiese, 

Ziegelhütte, Bornacker, Seier" umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,21 ha. Im Zuge der 

vorliegenden Planung werden die zulässigen Nutzungsarten im räumlichen Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes wie folgt festgesetzt: 

 

 Flächenanteile 
Baulandkategorie Absolut  

in m² 

% des Brutto-
baulandes 

1. Bruttofläche  2.036 m² 100,0 % 

2. Nettobauland 

a) Allgemeines Wohngebiet mit GRZ 0,3 

1.756 m² 

611 m² 

       86,2 % 

       30,0 % 

3. Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 280 m²   13,8 % 

 

Hinweis:  Durch Überlagerung und Rundung der Flächen ergibt die Addition der 

Einzelflächen einen Wert über 100 %. 

 

Die o.g. Flächenermittlung beruht auf den vorliegenden Plangrundlagen und hat einen 

orientierenden Maßstab zur Bewertung des Planverfahrens. Bei einer abschließenden 

Flächenermittlung gelten die Flächenangaben der Katastervermessung. 
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E 7. Hinweise auf Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan 

Gemäß § 214 Abs. 3 BauGB ist für die Abwägung die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des 

Satzungsbeschlusses des Bebauungsplanes maßgeblich. Für die Ausarbeitung der Erweiterung 

des Bebauungsplanes „Ackerwiese, Ziegelhütte, Bornacker, Seier“ in Münchweiler 

einschließlich der zugeordneten Fachplanungen werden vorwiegend nachfolgende 

Rechtsgrundlagen berücksichtigt: 

 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 

(BGBI I S. 3634), 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 

November 2017 (BGBI. I S. 3786), 

- Landesbauordnung Rheinland- Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

24. November 1998, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.06.2019 (GVBl. S. 

112) geändert worden ist, 

- Planzeichenverordnung (PlanZVO) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), die 

zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) geändert worden 

ist, 

- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 

durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert 

worden ist, 

- Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert 

durch Artikel 37 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 448), 

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 

durch Art. 8 des Gesetzes vom 13. Mai 2019 (BGBl. I S. 706, 724) 

- Landesnaturschutzgesetz Rheinland-Pfalz (LNatSchG) vom 06. Oktober 2015 (GVBl. S. 

283), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583) 

geändert worden ist, 

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel Art. 22 

des Gesetzes vom 13. Mai 2019; (BGBl. I S. 706, 729) geändert worden ist, 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch 

Art. 2 des Gesetzes vom 4. Dezember 2018; (BGBl. I S. 2254, 2255)geändert worden ist, 

- Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) vom 14. Juli 2015 (GVBL. 2015, 127), das 

zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19.12.2018 (GVBl. S. 469) geändert worden ist, 

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel Art. 1 des Gesetzes vom 8. April 

2019; (BGBl. I S. 432) geändert worden ist, 
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- TA Lärm: Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl 

Nr. 26/1998 S. 503), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 

08.06.2017 B5) geändert worden ist, 

- Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

01. August 1977 (GVBl. S. 273), das zuletzt durch Gesetz vom 08.05.2018 (GVBl. S. 92) 

geändert worden ist, 

- Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15. Juni 1970 (GVBl. S. 198), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209) geändert worden 

ist. 

 

Die dem Bebauungsplan zu Grunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse 

und DIN-Normen) können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Winnweiler, Jakobstraße 29, 

Referat 2, 567722 Winnweiler zu den üblichen Geschäftszeiten eingesehen werden. 

 


